
 

Fragen & Antworten zum Autorecht:  
1. Neuwagenkauf – „Fabrikneu“ 

2. Bestellter Neuwagen - Lieferfrist 

3. Autohersteller erhöht Fahrzeugpreise 

4. Neuwagen – bestellte Ausstattung fehlt 

5. Neuwagen hat erhebliche Mängel 

6. Beweislast für Fahrzeugmängel 

7. Inzahlungnahme Altfahrzeug 

8. Gebrauchtwagenkauf beim Händler 

9. Gebrauchtwagenkauf von Privatperson 

10. Abgrenzung Mangel und Verschleiß 

11. Zusicherung Unfallfreiheit 

12. Gebrauchtwagenkauf - Täuschung 

13. Klageort nach Kaufvertragsrücktritt 

14. Rückabwicklung Fahrzeugkaufvertrag 

 
Wichtige Fristen im Autorecht: 

 

Neuwagenkauf – Lieferung 
vertragliche Nachlieferungsfrist  

in der Regel 6 Wochen - 

Nachfrist von 2 Wochen 
 

Gewährleistungsfrist für Sachmängel 

bei Neuwagenkauf 

 

2 Jahre 

 

Gewährleistungsfrist für Sachmängel 

bei Gebrauchtwagenkauf vom Händler 

mindestens 1 Jahr  

maximal 2 Jahre 

 

Beweislastumkehr für Privatperson 6 Monate ab Gefahrübergang 

Fristen beim Autoleasing: 
 

Verjährung des Leasingentgelts 
  

3 Jahre 
 

Ausgleichsansprüche/ 

Kündigungsschaden 

 
3 Jahre 

 
 

Rechtsanwälte Kotz 
 

Siegener Strasse 104 

57223 Kreuztal 

Telefon: 02732/791079 

Telefax: 02732/791078 

 

Email: info@ra-kotz.de 

Homepage: www.ra-kotz.de 

Community: www.rakotz.de 
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& Antworten 
 

 
 

Rechtsanwälte Kotz 
 

von Rechtsanwalt Dr. Christian Kotz 

Fachanwalt für Versicherungsrecht 

 


